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Ziel verfolgen, feindliche Grundpositionen zu d e m o n s t r i e r e n , Pro- 
testhaltungen zu bekunden. Verhaftete zu ähnlichen Handlungen zu 
aktivieren und den Erfordernissen der Untersuchungshaft sowie ge 
sellschaftlichen Interessen w i d e rsprechende Maßnahmen durchzuset
zen. Durch das tragende Motiv'sowie die damit konkret angestrebten 
Ziele unterscheiden sich die demonstrativ-provokatorischen Handlun
gen des Leistens von Widerstand von jenen renitenten Verhaltens
und Handlungsweisen Verhafteter, die zwar unter dem Einfluß der 
politisch-ideologischen Diversion stehen, damit jedoch überwiegend 
persönlich motivierte Interessen und Forderungen durchzusetzen 
beabsichtigen. Mit den demonstrativ-provokatorischen Verhaltens
und Handlungsweisen im Untersuchungshaftvollzug (im weiteren Provo
kationen) werden Verhaftete unabhängig von ihrer Motivation in 
jedem Fall objektiv entsprechend den Feindinteressen wirksam.
Sie gefährden dadurch grundsätzlich die innere Ordnung und. Sicher
heit in den Untersuchunqshaftanstalten sowie die ordnungsgemäße 
■Realisierung der Ziele der U n t e r s u c h u n g s h a f t , wobei der Grad der 
Gefährdung wesentlich von den konkreten Handlungen der Verhafteten 
und den dadurch erzielten Wirkungen abhängt. Ausgehend von den v o r 
liegenden politisch-operativen Erfahrungen sowie den Ergebnissen 
der Verhaltensanalyse wa r e n  Verhaftete im Sinne demonstrativ-provo
katorischer Widerstandsleistungen in den Untersuchungshaftanstalten 
v o r  allem durch solche Aktivitäten wirksam geworden, wie die

- demonstrative Verweigerung von Aussagen zur Person

- permanente Bekundung der feindlichen Grundposition gegenüber M i t 
arbeitern der Untersuchungshaftanstalten, weiterer am Strafverfah
ren Beteiligter und gegenüber anderen Verhafteten,

- bewußte Nichteinhaltung der Ordnungs- und Verhaltensregeln sowie 
die Nichtbefolgung der Weisungen der Mitarbeiter der Untersuchungs
haftanstalten, zum Beispiel das Nichtaufstehen nach der Nachtruhe, 
das Nichtverlassen des Verwahrraumes zur Vernehmung, zum A u f e n t 
halt im Freien oder zur medizinischen Behandlung, die Nichtvornah
me von Rasur und die Verweigerung des Haarschnitts, das Nichtbe-


